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Die nächste Sprechstunde des Bürgerpolizisten 
Herrn Kober wird am Dienstag, dem 25.11.2025 in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 
Uhr durchgeführt (Verbandsgebäude – Zimmer 212).  
 
 
Vorfeiertagsregelung am 30.10.2025 
Am Donnerstag, dem 30.10.2025 findet beim Verwaltungsverband „Am Klosterwasser“ 
die Sprechzeit nur bis 15:00 Uhr statt. Wir bitten um Berücksichtigung. 
 
Stefan Anders 
Verbandsvorsitzender  
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Amtsblatt des Verwaltungsverbandes „Am Klosterwasser“ und seiner Mitgliedsgemeinden 
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Beschlüsse des Gemeinderates Crostwitz 
In der Beratung des Gemeinderates Crostwitz am 23.10.2025 wurden folgende Be-
schlüsse gefasst: 
 
Beschluss 17-10/2025 
Beschluss zum Abschluss eines Ingenieurvertrages über Ingenieurleistungen zum Er-
satzbau der beiden Bushaltestellen „Erbgericht“ an der Hornigstraße in Crostwitz 
 
In die Niederschrift bzw. in die Beschlüsse im vollen Wortlaut kann während der 
Dienststunden des Büros der Gemeinde eingesehen werden.  
 
Marko Kliman / Marko Klimann  
wjesnjanosta / Bürgermeister  
 
 
  

Gmejna Chrósćicy 
Wokrjes Budyšin 

Gemeinde Crostwitz 
Landkreis Bautzen 
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Beschlüsse des Gemeinderates Nebelschütz 
In der Beratung des Gemeinderates Nebelschütz am 22.10.2025 wurden folgende Be-
schlüsse gefasst: 
 
Beschluss 40-10/2025  
Annahme oder Vermittlung von Geld- und Sachspenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen im Wert über 1.000,00 € 
Beschluss 41-10/2025  
Beschluss über die Erklärung zum Verzicht auf Landabfindung im Verfahren der Länd-
lichen Neuordnung S102, Ortsumfahrung Kamenz, Teil 3 
Beschluss 42-10/2025  
Beschluss über die Bestellung einer Grunddienstbarkeit an dem Flurstück 417/1 der 
Gemarkung Wendischbaselitz  
Beschluss 43-10/2025  
Beschluss zur Kündigung des Partnerschaftsvertrags mit der ungarischen Gemeinde 
Ladánybene  
Beschluss 44-10/2025  
Beschluss zur Kündigung des Partnerschaftsvertrags mit der beninischen Gemeinde 
Ouidah  
Beschluss 45-10/2025  
Antrag auf Stellungnahme zum Vorbescheid - Errichtung eines Batteriespeichers auf 
den Flurstücken 230/9 und 231/13 der Gemarkung Miltitz  
Beschluss 46-10/2025  
Antrag auf Stellungnahme zum Dachgeschoßausbau auf dem Flurstück 37/3 der 
Gemarkung Wendischbaselitz 
 
In die Niederschrift bzw. in die Beschlüsse im vollen Wortlaut kann während der 
Dienststunden des Büros der Gemeinde eingesehen werden.  
 
André Bulang  
wjesnjanosta / Bürgermeister  
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Öffentliche Ausschreibung 

Uriges Wohnstallhaus und Seitengebäude eines Dreiseithofes  

mit kleinem Außenbereich sucht neuen Eigentümer 

 

Standort - Hauptstr. 23 in 01920 Nebelschütz 
Die Immobilie befindet sich in einem ruhigen Wohngebiet von Nebelschütz, das von Einfamili-
enhäusern und kleinen Mehrfamilienhäusern geprägt ist. Die nächste Bushaltestelle befindet 
sich direkt am Bewertungsobjekt, was eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr 
gewährleistet. Lebensmittelgeschäfte und weitere Versorgungsgrundlagen befinden sich in 
max. 5 Kilometer Entfernung, ebenso Grund- und Oberschulen. Der Ort verfügt über eine im 
Jahre 2014 neu errichtete Kindertagesstätte. Die ruhige Lage und die naturnahe Umgebung 
machen diesen Ort besonders attraktiv für Familien. 
 
Beschreibung 
Das Objekt besteht aus einem Wohnhaus und einem Nebengebäude, gelegen auf dem Flur-
stück 16 der Gemarkung Nebelschütz mit einer Gesamtfläche von 620m² und wird derzeit 
vermietet. 
Einfamilienhaus 
Gebäudetyp  Wohnhaus 
Baujahr  Um 1800 (geschätzt) 
Vollgeschosse  2 
Bedachung  Satteldach, ausgebaut 

60 m² Wohnfläche 
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Allgemeine Gebäudebeschreibung 
Das Wohnhaus erstreckt sich über 3 Etagen. Im Erdgeschoss befindet sich neben einem klei-
nen Eingangsbereich ein Wohnraum und die Küche. Im Obergeschoss befindet sich ein Tages-
lichtbad mit WC und Duschmöglichkeit sowie ein Schlafzimmer. Das Dachgeschoss ist voll aus-
gebaut und dient als Kinderzimmer. Aufgrund der Schrägen gibt es hier wenig Stellmöglichkei-
ten für Schränke. 
 
Das Gebäude besitzt einen mittleren Ausstattungsstandard. 
 
In den Jahren 1998-1999 wurde der Gebäudekomplex vom derzeitigen Eigentümer umfang-
reich saniert. 
 
Gebäudetechnik Fensterlüftung 
Heizung  Gasheizung, Brötje, EcoThermKompakt 
Warmwasser  Durchlauferhitzer 

Reparaturstau / Schäden 
Es sind Gebrauchtspuren sichtbar, z.B. Holztreppe verschlissen. Der Innenputz ist teilweise 
schadhaft. Die Fassade ist teilweise noch mit Efeusporen bedeckt. Auf dem Dach sind Moos-
bildungen zu erkennen. 
 
Nebengebäude - Mischnutzung 
Gebäudetyp  Gemischt genutztes Wohn-/Geschäftshaus 
Baujahr  Um 1800 (geschätzt) 
Vollgeschosse  1 
Bedachung  Satteldach, ausgebaut 
   90 m² Wohn-/ Nutzfläche 

Allgemeine Gebäudebeschreibung 
Das Nebengebäude erstreckt sich über 2 Etagen und besitzt eine "L-Form". Im Erdgeschoss 
befindet sich der Hauswirtschaftsraum mit Heizungsanlage bzw. ein Sanitärbereich mit mehre-
ren WC's und Duschmöglichkeiten, da der gesamte Komplex ehemals als Herberge diente. Das 
Dachgeschoss der linken Seite des Nebengebäudes ist ausgebaut und dient als Schlaf-
raum/Herberge. Im rechten Teil des Nebengebäudes ist der Dachboden nicht ausgebaut und 
war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht zugänglich. 
In den Jahren 1998-1999 wurde der Gebäudekomplex vom derzeitigen Eigentümer umfang-
reich saniert. 
 
Verkehrswert 
Der Verkehrswert wurde zum Stichtag 12.12.2024 ermittelt mit 120.000,00 €. 
Die Verkehrswertermittlung kann im Büro der Gemeinde Nebelschütz zu den Sprechzeiten 
eingesehen werden. 
 
Hinweise 
Energieeffizienz / Energieausweis 
Zur Energieeffizienz kann keine Aussage getroffen werden. Ein Energieausweis lag nicht vor. 
Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, ist die Vorlage eines Energieausweises nicht ver-
pflichtend. 
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Vermessung 
Am nördlichen Grenzbereich des zu bewertenden Flurstücks befindet sich ein massiver Torbo-
gen als Teil des Torhauses. Dieser Teil soll im Zuge des Verkaufes vom Grundstück herausge-
löst werden, da der Torbogen im Eigentum der Gemeinde verbleiben soll. Ein grobes Aufmaß 
ergab eine Fläche von ca. 50m², welche nicht mit veräußert werden soll. 
 
Wertung der Angebote: 
Mit Abgabe des Angebotes sind folgende Unterlagen einzureichen: 

 Investitions- und Nutzungskonzept 

 Nachweis der gesicherten Finanzierung 

 Verpflichtung des Käufers zur Umsetzung des Investitions- und Nutzungskonzeptes in-
nerhalb von 3 Jahren (Datum der Beurkundung) 
 

Ausschreibungsbedingungen: 
1) Die Ausschreibung ist öffentlich. Jedermann ist berechtigt, ein Angebot einzureichen. Das 

jeweilige Gebot ist in einem verschlossenen Briefumschlag, der die Aufschrift „Ausschrei-
bung Heldhaus“ tragen muss, einzureichen. Das Nutzungskonzept fließt mit 25% in die 
Wertung mit ein. 
Gebote müssen spätestens bis zum 21.11.2025, 12.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
Nebelschütz, Hauptstraße 9, 01920 Nebelschütz eingegangen sein. 

2) Das Gebot ist bezüglich des Kaufpreises fest beziffert einzureichen. Der Bieter hält sein An-
gebot bis zum 31.12.2025 aufrecht. 

3) Die Angebotsauswertung erfolgt durch den Verwaltungsverband „Am Klosterwasser“. 
4) Die Beschlussfassung über die Angebotsannahme erfolgt in öffentlicher Sitzung des Ge-

meinderates. Die Angebotsannahme erfolgt auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift 
kommunale Grundstücksveräußerung. Es wird darauf hingewiesen, dass für die Gemeinde 
Nebelschütz keine Verpflichtung zum Verkauf besteht und der Verkauf der Genehmigung 
der Rechtsaufsichtsbehörde bedarf. 

5) Der Erwerber hat alle mit dem Abschluss und der Durchführung des Kaufvertrages verbun-
denen Kosten zu tragen. Dies gilt nicht für die Ausmessung des Torhauses und der Grund-
stücksteilung. 
 

Besichtigungstermine und weitere Informationen erhalten Sie bei der Gemeinde Nebelschütz, 
Hauptstraße 9 in 01920 Nebelschütz. 
Telefon: 03578 / 301006 
E-Mail: gemeinde@nebelschuetz.de 
 
Nebelschütz, den 28.10.2025 
 
André Bulang 
Bürgermeister 
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Beschlüsse des Gemeinderates Panschwitz-Kuckau 
In der Beratung des Gemeinderates Panschwitz-Kuckau am 23.10.2025 wurden fol-
gende Beschlüsse gefasst: 
Mitteilung zu Beschluss 22-08/2025 aus dem nichtöffentlichem Teil der Sitzung am 
21.08.2025 
Beschluss 23-10/2025  
Änderung der hoheitlichen Gemeindegrenzen zwischen der Gemeinde Panschwitz-
Kuckau und der Stadt Elstra 
Beschluss 24-10/2025  
Annahme oder Vermittlung von Geld- und Sachspenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen im Wert unter 1.000,00 € 
 
In die Niederschrift bzw. in die Beschlüsse im vollen Wortlaut kann während der 
Dienststunden des Büros der Gemeinde eingesehen werden.  
 
Markus Kreuz 
wjesnjanosta / Bürgermeister  
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Beschlüsse des Technischen Ausschusses Ralbitz-Rosenthal 
In der Beratung des Technischen Ausschusses Ralbitz-Rosenthal am 23.10.2025 wur-
den folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Beschluss Nr. 01-10TA/2025 
Antrag auf Stellungnahme zum Abbruch und Neubau eines Einfamilienhauses in 
Naußlitz 

 
In die Niederschrift bzw. in die Beschlüsse im vollen Wortlaut kann während der 
Dienststunden des Büros der Gemeinde eingesehen werden.  
 
Hubertus Rietscher 
Wjesnjanosta / Bürgermeister  
 
 
 
Beschlüsse des Gemeinderates Ralbitz-Rosenthal 
In der Beratung des Gemeinderates Ralbitz-Rosenthal am 23.10.2025 wurden folgen-
de Beschlüsse gefasst: 
Beschluss 34-10/2025  
Aufstellungsbeschluss der Ergänzungssatzung „Ortsteil Schmerlitz Flurstück Nr. 119/2 
Beschluss 35-10/2025  
Billigungs-und Auslegungsbeschluss zur Ergänzungssatzung „Ortsteil Schmerlitz Flur-
stück Nr.119/2“ 
Beschluss 36-10/2025  
Aufstellungsbeschluss der 2. Änderung Bebauungsplan „Gewerbegebiet südwestlich 
Ralbitz“ 
Beschluss 37-10/2025  
Billigungs-und Auslegungsbeschluss zur 2. Änderung Bebauungsplan „Gewerbegebiet 
südwestlich Ralbitz“ 
Beschluss 38-10/2025  
Beschluss zur Hauptsatzung der Gemeinde Ralbitz-Rosenthal  
 

Beschluss zur Vergabe von Aufträgen für das Bauvorhaben “Nutzungsänderung 
der ehemaligen Kinderkrippe zu Büroräumen” in Schmerlitz   
Beschluss 39-10/2025  
Los 02 – Tischlerarbeiten 
Beschluss 40-10/2025  
Los 03 - Fliesenlegerarbeiten  
 

http://www.ralbitz-rosenthal.de/
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Beschluss 41-10/2025  
Los 04 - Sanitärinstallation 
Beschluss 42-10/2025  
Los 05 - Trockenbauarbeiten 
Beschluss 43-10/2025  
Los 08 – Bodenlegerarbeiten 
 

Beschluss 44-10/2025  
Beschluss zur Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses Nr. 33-09/2025 vom 
23.09.2025: Annahme oder Vermittlung von Geld- und Sachspenden, Schenkungen 
und ähnlichen Zuwendungen im Wert unter 1.000,00 € 
Beschluss 45-10/2025  
Annahme oder Vermittlung von Geld- und Sachspenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen im Wert unter 1.000,00 € 
 
In die Niederschrift bzw. in die Beschlüsse im vollen Wortlaut kann während der 
Dienststunden des Büros der Gemeinde eingesehen werden.  
 
Hubertus Rietscher 
Wjesnjanosta / Bürgermeister  
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Ortsübliche Bekanntmachung  
der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  

2. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet südwestlich Ralbitz“ 
 
Der Gemeinderat Ralbitz-Rosenthal hat am 23.10.2025 den Aufstellungsbeschluss der 
2. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet südwestlich Ralbitz“ gefasst. 
 
Mit der 2. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet südwestlich Ralbitz“ auf 
Flurstück 20/2 und 20/4 sowie auf Teilen des Flurstücks 19/1 und 20/3 der 
Gemarkung Ralbitz im Südwesten des Ortsteils Ralbitz soll die städtebauliche 
Ordnung verbessern und auf zukünftige Entwicklungen des Unternehmen PILZtrans 
und dem kommunalen Bauhof eingehen. Der Geltungsbereich soll als 
Gewerbegebiet entwickelt werden. 
 
Die frühzeitige öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf der 
2. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet südwestlich Ralbitz“ findet im 
Zeitraum vom 30.10.2025 bis 01.12.2025 statt. 
 
Diese Bekanntmachung und die vollständigen auszulegenden Unterlagen der 2. 
Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet südwestlich Ralbitz“ (Vorentwurf mit 
Stand vom 10.10.2025) sind auf dem Zentralen Landesportal Sachsen 
(www.buergerbeteiligung.sachsen.de) einsehbar. Zusätzlich sind die Unterlagen 
während der Öffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung Ralbitz-Rosenthal, Am 
Marienbrunnen 8, 01920 Ralbitz-Rosenthal, sowie im Verwaltungsverband am 
Klosterwasser, Poststraße 8, 01920 Panschwitz-Kuckau einzusehen. 
 
Stellungnahmen zum Vorentwurf können bis einschließlich 01.12.2025 schriftlich, per 
E-Mail an gemeinde@ralbitz-rosenthal.de oder zur Niederschrift bei der 
Gemeindeverwaltung abgegeben werden.  
 
Verspätet abgegebene Stellungnahmen im Rahmen der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben. 
 
Rosenthal, den 28.10.2025 

  
Hubertus Rietscher 
Bürgermeister  

http://www.ralbitz-rosenthal.de/
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Ortsübliche Bekanntmachung  
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 34 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB): Ergän-
zungssatzung Ralbitz-Rosenthal „OT Schmerlitz Flurstück Nr.119/2“ 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Ralbitz-Rosenthal hat mit Beschluss vom 23.10.2025 
den Entwurf der Ergänzungssatzung Ralbitz Rosenthal „OT Schmerlitz Flurstück Nr. 
119/2“ vom 16.09.2025 einschließlich Begründung vom 16.09.2025 gebilligt und die 
öffentliche Auslegung beschlossen. 
Der Entwurf der Ergänzungssatzung einschließlich Begründung wird nach § 3 Abs. 2 
i.V.m. § 13 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 30.10.2025 bis zum 01.12.2025 im Büro 
des Bürgermeisters der Gemeinde Ralbitz-Rosenthal, Am Marienbrunnen 8, in 01920 
Rosenthal während der Öffnungszeiten (Dienstag 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Don-
nerstag 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr) und im Verwaltungsverband „Am Klosterwasser“, 
Poststraße 8 in 01920 Panschwitz-Kuckau während der Dienstzeiten (Montag von 
08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 
von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr und Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr) zur allgemei-
nen Information der Öffentlichkeit ausgelegt. 
Zusätzlich liegen Informationen zu folgenden umweltrelevanten Aspekten aus: 

 Grünordnung zur Berücksichtigung der Eingriffe in Natur und Landschaft. 
 

Stellungnahmen zum Entwurf der Ergänzungssatzung Ralbitz-Rosenthal „OT 
Schmerlitz Flurstück Nr. 119/2“ können bis zum 01.12.2025 mündlich, schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Gemeinde Ralbitz-Rosenthal (Am Marienbrunnen 8 in 01920 
Rosenthal) oder beim Verwaltungsverband „Am Klosterwasser“ (Poststraße 8 in 
01920 Panschwitz-Kuckau) abgegeben werden.  
Verspätet abgegebene Stellungnahmen im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung können bei der Beschlussfassung über die Ergänzungssatzung ge-
mäß § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben. 
Entsprechend § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag 
nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) unzulässig ist, soweit der An-
tragsteller nur Einwendungen geltend macht, die im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden kön-
nen. 
Zusätzlich sind diese Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen der Ergän-
zungssatzung Ralbitz-Rosenthal, OT Schmerlitz Flurstück Nr. 119/2 auf der Internet-
seite der Gemeinde Ralbitz-Rosenthal unter http://www.ralbitz-
rosenthal.de/bebauungsplaene.php) und auf dem Zentralen Landesportal Sach-
sen(www.buergerbeteiligung.sachsen.de) einsehbar. 
 

Rosenthal, den 28.10.2025 

 
Hubertus Rietscher / Bürgermeister 
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